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 Nummer: 143/2014 
 den 24.10.2014 
 
 
Mitglieder des Kreistags 
und des Sozialausschusses 
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT       
 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA 13. Nov. 2014 
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Gesamtkonzeption Sucht (Psychosoziale Beratung)  
 
Anlage: 1  
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
 
BESCHLUSSANTRAG
 
1.  Die Neukonzeption „Ambulante psychosoziale Versorgung Sucht durch die 

Psychosozialen Beratungsstellen im Landkreis Esslingen“ wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

2.  Die Verwaltung wird beauftragt, den Kooperationsvertrag zwischen der Stadt 
Esslingen und dem Landkreis über die beiderseitige Zusammenarbeit in der 
Betreuung von Suchtgefährdeten und Suchtkranken vom 18.12.1980 und die 
hierzu erfolgte Modifikation vom 19.12.2012 durch einen neuen Vertrag ab-
zulösen. 

 Einbezogen werden soll auch der Kooperationsvertrag zwischen der Stadt 
Esslingen und dem Landkreis Esslingen zur Betreuung suchtkranker Nicht-
sesshafter vom September 1985. 

 
 
 
 

 
  Sitzungsvorlage 

 

Landkreis
Esslingen
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Auswirkungen auf den Haushalt 
 
Im Haushaltsplanentwurf 2015, Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, ist bei Pro-
duktgruppe 3140 (P31406702, Konto 44520000) der Zuschuss an die Stadt Ess-
lingen für die Psychosoziale Beratungsstelle in Höhe von 123.500 € veran-
schlagt. Durch die neue Konzeption ergibt sich keine Veränderung.
 
Sachdarstellung

 
Zwischen der Stadt Esslingen und dem Landkreis Esslingen besteht seit 
18.12.1980 ein Kooperationsvertrag über die beiderseitige Zusammenarbeit in 
der Betreuung von Suchtgefährdeten und Suchtkranken. 
Gemäß der vertraglich vereinbarten Zuständigkeit versorgt die Psychosoziale  
Beratungsstelle der Stadt Esslingen (PSB ES) neben der Stadt Esslingen weitere 
11 Landkreiskommunen und ist zuständig für die Kommunen Aichwald, Altbach, 
Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Hochdorf, Lichtenwald, Ostfildern, 
Plochingen, Reichenbach und Wernau.  
Der Kooperationsvertrag wurde von der Stadt Esslingen zum 31.12.2012 gekün-
digt. Die Kündigung erfolgte durch die Stadt Esslingen rein vorsorglich mit dem  
Ziel, die Stadt kostenmäßig zu entlasten. Dabei erklärte sich die Stadt Esslingen 
bereit, entsprechend der Einwohnerzahl im Stadtgebiet einen angemessenen 
Anteil der Suchtberatung zu tragen.  
Nach mehreren Gesprächen und dem Beschluss des Sozialausschusses vom 
15.11.2012 wurde von der Stadt Esslingen die Kündigung zurückgenommen.  
Weiterführende Gespräche sollen nun zeitnah aufgenommen werden, um ziel-
strebig zu einem neuen Kooperationsvertrag zu kommen.  

 
Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 15.11.2012 (Sitzungsvorlage 
129/2012) und nach zahlreichen konstruktiven Verhandlungen zwischen 
Vertretern des Landkreises und der Stadt Esslingen haben sich für die 
Stadt Esslingen und die PSB Esslingen folgende Veränderungen ergeben: 
 

1.  Mehreinnahmen durch Veränderung der Angebote 
Bis 2009 wurde Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS) auch in der PSB Ess-
lingen durchgeführt. Danach ruhte die Anerkennung der Deutschen Renten-
versicherung (DRV), da die Voraussetzungen für die Durchführung von ARS 
nicht erfüllt waren. Voraussetzung ist u.a., dass eine psychologische Psycho-
therapeutin mit mindestens 50 % fest angestellt ist.  
Zwischen dem Landkreis und der Stadt Esslingen wurde vereinbart, dass die 
PSB Esslingen wieder ambulante Rehabilitation in ihren Räumen anbietet und 
so die Stadt Esslingen eigene Einnahmen aus ambulanter Rehabilitation er-
zielt. Dazu hat der Landkreis unter der Federführung der PSB Nürtingen zum 
01.01.2013 den „Rehabilitationsverbund Sucht im Landkreis Esslingen“ 
gegründet. Dem Rehabilitationsverbund Sucht gehören die beiden PSB und 
die Jugend- und Drogenberatungsstelle an. Die Konzeption zur Durchführung 
der ARS wurde den beiden Leistungsträgern (DRV Bund und Baden-
Württemberg) zur Anerkennung vorgelegt.  
Die DRV Baden-Württemberg hat inzwischen den „Rehabilitationsver-
bund Sucht im Landkreis Esslingen“ anerkannt. Die Anerkennung der 
DRV Bund steht noch aus.  



- 3 - 
 

 

 
2.  Einsparungen in der Personalausstattung der PSB Esslingen 

Zum 31.12.2012 hat die Stadt Esslingen eine Stellenreduzierung in der PSB 
Esslingen von 3,6 auf 3,0 Fachkraftstellen im Hinblick auf Synergieeffekte und 
die Zusammenarbeit mit der PSB Nürtingen vorgenommen. Die Stellenaus-
stattung der PSB Esslingen beträgt seitdem 3 Fachkraftstellen und 1 Sekreta-
riatskraft.  

 
3.  Zuschüsse des Landes und des Landkreises 

Die PSB Esslingen wird vom Land Baden-Württemberg gefördert und muss 
gemäß den Förderrichtlinien mit mindestens 3 Vollzeit-Fachkräften ausgestat-
tet sein. Der Landeszuschuss an die Stadt Esslingen je volle Fachkraft beträgt 
16.900 €. Ab 01.01.2013 bezuschusst der Landkreis die zweite und dritte 
Fachkraft voll. Die Stadt Esslingen trägt die Personalkosten für 1 Fachkraft 
sowie die Kosten für die Sekretariatsstelle und die gesamten Raum- und 
Sachkosten.  

 
4.  Erarbeitungsprozess des Gesamtkonzeptes 

In einem Prozess-Zeitraum von Januar 2013 bis September 2013 wurde ein 
Gesamtkonzept „Ambulante psychosoziale Versorgung Sucht“ durch die 
beiden Psychosozialen Beratungsstellen Esslingen und Nürtingen mit externer 
Begleitung erarbeitet. Teilnehmer des Arbeitsgremiums waren die Leiterinnen 
der beiden Beratungsstellen sowie die Suchtpräventionsbeauftragte des 
Landkreises. In einer Auftaktveranstaltung im Januar 2013 wurden alle Mitar-
beiter beider Beratungsstellen informiert und in die Konzeptionsentwicklung 
einbezogen. Die jeweiligen Ergebnisschritte des Arbeitsgremiums wurden dem 
Steuerungsgremium zur weiteren Entscheidung vorgestellt. Das Steuerungs-
gremium bestand aus Vertretern des Landkreises, des Kreisdiakonieverbands 
und der Stadt Esslingen als Träger der beiden Beratungsstellen.  

 
Fachliche und inhaltliche Überlegungen zum Gesamtkonzept 
Unter Federführung des Landkreises wurden sämtliche Bereiche der Psycho-
sozialen Beratung und Kooperation einer Bewertung unterzogen. Gemeinsa-
mes Ziel war eine fachliche Weiterentwicklung beider Beratungsstellen und 
die Schaffung einer einheitlichen Angebotsstruktur mit gleichen Qualitätsstan-
dards im gesamten Landkreis. Für eine qualifizierte und kompetente wohnort-
nahe Versorgung wurden gemeinsame zielgruppenspezifische, differenzierte 
und niedrigschwellige Angebote im gesamten Landkreis weiterentwickelt und 
festgeschrieben.  
Unterschieden wird zwischen wohnortnahen Angeboten, die an jeweils beiden 
Beratungsstellen gleich vorgehalten werden, und landkreisweiten Angeboten, 
die nur an einem Standort stattfinden, aber beiden PSB offen stehen. Chro-
nisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke sowie suchtkranke Nicht-
sesshafte sind in die Konzeption einbezogen.  
 
Insbesondere fand auch eine Einigung auf weitere Themen statt. Dazu gehö-
ren Konsumreduktions- und Schadensminderungsangebote. Beide Ange-
bote verlassen das Abstinenzparadigma. Konsumreduktionsangebote wenden 
sich als Frühinterventionsangebote an riskant konsumierende Menschen, de-
ren Suchtprobleme noch nicht fortgeschritten sind. Schadensminderungspro-
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gramme sind indiziert bei Personen, die aufgrund der Schwere ihrer Suchter-
krankung eine dauerhafte Abstinenz nicht mehr erreichen können (z.B. chro-
nisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke). Ein weiteres Zukunfts-
thema wird die Einrichtung einer Onlineberatung für Personen sein, die die 
Beratungsstellen nicht aufsuchen können oder wollen und das Angebot als 
ersten Kontakt nutzen.  
Ein verstärktes Engagement wird in den Bereichen „Arbeit und Sucht“, „Ko-
operation Medizin und Sucht“, „Jugendhilfe und Sucht“ sowie in der „Ko-
operation Suchthilfe – Selbsthilfe“ erfolgen. 
 
Strukturelle Überlegungen zum Gesamtkonzept 
Die PSB Nürtingen ist in Trägerschaft des Landkreises in Kooperation mit dem 
Kreisdiakonieverband. Die PSB Esslingen ist in Trägerschaft der Stadt Esslin-
gen. Verschiedene Trägermodelle wurden im Prozessverlauf diskutiert und im 
Steuerungsgremium beraten.  
 

Abschließende Bewertung 
Die beschriebenen Eckpunkte 1 bis 3 haben zu einer finanziellen Entlastung der 
Stadt Esslingen geführt. Mit der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes (Punkt 4), 
das aktuellen fachlichen Grundsätzen der Suchthilfe entspricht, liegt ein Konzept 
vor, das die Versorgung von Suchtgefährdeten und Suchtkranken sowie deren 
Angehörigen auf eine gemeinsame Basis stellt.  
Für organisatorische und strukturelle Änderungen zur Trägerschaft sah die Stadt 
Esslingen ihrerseits keinen Bedarf. 
Der Landkreis übernimmt weiterhin landkreisweite Angebote, die von der PSB 
Esslingen mitgenutzt werden können. Die Stadt Esslingen ist wie bisher für die 
wohnortnahe Versorgung von 11 Landkreiskommunen zuständig.  
In Kooperationstreffen wird die Arbeit zwischen den beiden PSB regelmäßig ab-
gestimmt und weiterentwickelt.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


